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Chance Sek – Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule: 

Weiterführung des Projekts ab 2011 
 

Ausgangslage 

Am 3. Dezember 2007 beauftragte der Bildungsrat die Bildungsdirektion, unter Beteiligung von Poli-
tik, Behörden, Lehrerschaft, Wissenschaft, Eltern, Wirtschaft und weiteren Anspruchsgruppen der 
Volksschule breit abgestützte Lösungen für die Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule 
im Kanton Zürich zu finden. Unter dem Titel «Chance Sek» führte die Bildungsdirektion in der Zeit 
zwischen Herbst 2008 bis Frühling 2010 eine breite Diskussion durch. Am Projekt beteiligten sich 
rund 1000 Personen von Seiten Lehrer- und Schülerschaft, Behörden, Wirtschaft und Eltern. Ziel war 
es, Wege zu finden für eine einheitlichere und für alle Schülerinnen und Schüler geeignete Sekun-
darstufe. 

Am 5. Juli und am 30. August 2010 hat der Bildungsrat die Ergebnisse des Projekts «Chance Sek» 
beraten und die Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule diskutiert. Er hat dabei bekräf-
tigt, dass die im Vorfeld und im Verlauf des Projekts erkannten Probleme so rasch als möglich anzu-
gehen sind. Deshalb hat der Bildungsrat beschlossen, das Projekt «Chance Sek» weiterzuführen. Die 
Bildungsdirektion wurde beauftragt, ausgehend von den Diskussionsergebnissen konkrete Mass-
nahmen auszuarbeiten. 

Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule in fünf Massnahmenbereichen 

Am 24. Januar 2011 hat der Bildungsrat eine Weiterentwicklung der Sekundarschule bzw. des Über-
trittsverfahrens in die Sekundarschule in fünf Punkten beschlossen. Das Volksschulamt und die Bil-
dungsplanung sind beauftragt, die Arbeiten zur Weiterführung des Projekts «Chance Sek» in die We-
ge zu leiten. Die entsprechenden Entwicklungen und freiwilligen Angebote für Schulen und Lehrper-
sonen verstehen sich als erste Schritte und Vorarbeiten im Hinblick auf den kommenden kompetenz-
orientierten Lehrplan 21 im Kanton Zürich. 

1. Individuelle Förderangebote für Schülerinnen und Schüler 

Intensive individuelle Förderung ist für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler und solche mit 
erheblichen Lernschwierigkeiten von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen Übertritt in 
eine berufliche Ausbildung. Mit der Vermittlung von Good Practice kann die Bildungsdirektion Schu-
len und Lehrpersonen bei der Planung und Gestaltung von Fördermassnahmen und individualisie-
renden Lehr- und Lernformen unterstützen. Förderangebote für begabte und leistungsstarke Schüle-
rinnen und Schüler, die von den Sekundarschulen teilweise gemeinsam mit dem Untergymnasium 
erarbeitet werden, sollen die Sekundarstufe der Volksschule als attraktive Alternative zum Langgym-
nasium stärken. 

2. Instrumente für den kompetenzorientierten Unterricht 

Die konsequente Orientierung des Unterrichts und der Leistungsbeurteilung am kompetenzorientier-
ten Lehrplan 21 für den Kanton Zürich ist eine wichtige Massnahme im Rahmen der längerfristigen 
Weiterentwicklung der Sekundarstufe der Volksschule. In der Zeit bis zur Einführung des Lehrplans 
21 soll die Bildungsdirektion die Lehrpersonen darin unterstützen, sich auf freiwilliger Basis mit der 
Kompetenzorientierung im Unterricht und in der Leistungsbeurteilung vertraut zu machen. 
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3. Standardisierte Tests und Vergleichsarbeiten  

Lehrpersonen sollen über Vergleichsarbeiten und Testinstrumente für die Sekundarstufe der Volks-
schule verfügen, damit sie den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler vergleichend und fair 
beurteilen, die Lernzielerreichung überprüfen und eine kompetenzorientierte Förderplanung vorneh-
men können. In der Zeit bis zum Vorliegen von Instrumenten für die Leistungsmessung, die auf den 
Lehrplan 21 abgestimmt sind, sollen die Lehrpersonen die Möglichkeit erhalten, geeignete standardi-
sierte Testmaterialien in ihrem Unterricht einzusetzen. Geeignete Weiterbildungsangebote sollen die 
Lehrpersonen dabei unterstützen. In einer Auslegeordnung werden die heute verfügbaren Materialien 
und Instrumente bewertet. 

4. Abklärungen für ein kompetenzorientiertes Zeugnis 

Insbesondere die Wirtschaft weist darauf hin, dass die Zeugnisnoten der Schülerinnen und Schüler 
aus unterschiedlichen Schulmodellen nicht vergleichbar sind. Bis zum Zeitpunkt der Einführung des 
Lehrplans 21 werden Entscheidungsgrundlagen erarbeitet für die Einführung eines einheitlichen, 
kompetenzorientierten Zeugnisses auf der Sekundarstufe der Volksschule, das die fachlichen Lei-
stungen und die überfachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler unab-
hängig vom Schulmodell vergleichbar abbildet. 

5. Standardisierter Test 6. Klasse 

Die Erfahrungen der Lehrpersonen im Übertrittsverfahren von der Primar- in die Sekundarstufe der 
Volksschule, wie sie in der Zeit zwischen Herbst 2008 bis Frühling 2010 ins Projekt «Chance Sek» 
eingebracht worden sind, zeigen, dass die Ergebnisse eines standardisierten Leistungstests gegen 
Mitte der 6. Primarklasse die Gesamtbeurteilung durch die Mittelstufenlehrperson gut ergänzen wür-
de. Der Einbezug von vergleichbaren Testergebnissen in die Gesamtbeurteilung erhöht die Chan-
cengerechtigkeit beim Übertritt und macht den Entscheid für Eltern wie auch für Schülerinnen und 
Schüler nachvollziehbarer. Noch vor der Einführung des Lehrplans 21 soll eine Erprobung des Tests 
durchgeführt werden. 

Organisation 

Für die Umsetzung der Arbeiten in den fünf Massnahmenbereichen sind das Volksschulamt (1, 2 und 
4) und die Bildungsplanung (3 und 5) verantwortlich. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenar-
beit mit Vertreterinnen und Vertretern der Lehrpersonenverbände und des Verbandes der Schulleite-
rinnen und Schulleiter sowie bei Bedarf mit externen Fachkräften. Für die Gesamtleitung des Projekts 
«Chance Sek» ist das Volksschulamt zuständig. Dieses ist gegenüber der Bildungsdirektorin und 
dem Bildungsrat verantwortlich für die in den fünf Massnahmenbereichen erwarteten Produkte. 

Die Arbeit der Bildungsdirektion wird begleitet durch eine vom Bildungsrat eingesetzte Begleitkom-
mission. Diese setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Anspruchs-
gruppen der Sekundarstufe der Volksschule des Kantons Zürich. Sie diskutiert (Zwischen-) Ergebnis-
se und nimmt Stellung zu den Produkten. Sie wird geleitet von der Bildungsdirektion. 


